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 STADTRAT 

 

  
 

Reglement über die Jugendkommission 
 
 
vom 4. Dezember 2013 
 
 
Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 23 Geschäftsreglement des Stadtrats als Reglement: 
 
Kommission Art. 1 

1 Der Stadtrat wählt die Mitglieder der Jugendkommission. 
 
2 Die Jugendkommission besteht aus mindestens 7 Mitgliedern, die 
berufliche Beziehungen zu Jugendlichen oder Erfahrungen im Jugend-
bereich haben. 
 
3 Sie wird von der Stadträtin oder dem Stadtrat präsidiert, die oder 
der dem Departement Soziales, Jugend und Alter vorsteht. 

  
Aufgaben Art. 2 

1 Die Jugendkommission hat folgende Aufgaben: 
 
a) Sie ist Ansprechpartnerin für Jugendthemen in der Stadt Wil und 

setzt sich für die Interessen der Jugendlichen ein; 
b) sie nimmt Anliegen, Bedürfnisse und Problemstellungen der ju-

gendlichen Bevölkerung auf, prüft diese und präsentiert Lösungs-
ansätze; 

c) sie fördert die Mitwirkungsmöglichkeiten der Jugendlichen und 
setzt sich für jugendgerechte Rahmenbedingungen ein; 

d) sie setzt sich für attraktive, jugendgerechte Freizeitangebote in der 
Stadt Wil ein; 

e) sie unterstützt die Vernetzung und Zusammenarbeit von Fachleu-
ten und Vereinen sowie weiteren Organisationen, die im Jugendbe-
reich tätig sind;  

f) sie setzt sich zur Förderung des Jugendschutzes für Massnahmen in 
der Gesundheitsförderung, der Sucht- und Gewaltprävention ein. 

 
2 Sie hat vorberatende Funktion für den Stadtrat. 
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Finanzkompetenzen Art. 3 
1 Für die finanzielle Unterstützung von Jugendprojekten / Jugendini-
tiativen wird jährlich im Voranschlag ein Betrag eingestellt. 
 
2 Über die Vergabe des Kredits bis Fr. 500.-- entscheidet das Depar-
tement Soziales, Jugend und Alter, bei Beträgen über Fr. 500.-- ent-
scheidet das einfache Mehr der anwesenden Mitglieder der Jugend-
kommission. 
 
3 Für weitergehende finanzielle Unterstützung von Jugendprojekten / 
Jugendinitiativen stellt die Jugendkommission Antrag an den Stadtrat. 

  
Inkrafttreten Art. 4 

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und ersetzt das Reg-
lement über die Jugendkommission vom 17. November 2010. 

  
  
  
Stadt Wil 
 
 
 
Susanne Hartmann Christoph Sigrist 
Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
 


